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von BERND AHRBECK

Ein Systemwechsel sei un-
abdingbar, die Auflösung
aller Sonderschulen und

spezieller schulischer Einrich-
tungen unumgänglich. Die
einzig vertretbare Lösung be-
stehe, so wird mit hohem mo-
ralischen Impetus gefordert,
in einer Einheitsschule, einer
‘Schule für alle’. Als »völlig
aussonderungsfreie« Schule,
so Alfred Sander – emeritier-
ter Professor für Erziehungs-
wissenschaften an der Univer-
sität des Saarlandes –, dürfe
sie niemanden, aber auch
wirklich niemanden abwei-
sen. Dies sei für alle Kinder
und auch für die mit Behinde-
rung der beste und einzig
gangbare Weg. 

Eine nüchterne Betrachtung
der UN-Konvention führt al-
lerdings zu einem anderen Er-
gebnis. Das zentrale Anliegen
der Konvention besteht darin,
einen Bildungsanspruch für
Kinder mit Behinderung zu
garantieren; ein uneinge-
schränkter Zugang zur (schuli-
schen) Bildung soll gesichert
werden. Dieses Ziel ist in der
Tat von brennender Aktualität
angesichts des Umstandes,
dass weltweit Millionen von
behinderten Kindern keinen
Zugang zu Bildungseinrich-

tungen haben. Selbst in
Europa sind Länder wie Rumä-
nien und Bulgarien noch weit
von einer regelhaften Beschu-
lung behinderter Kinder ent-
fernt. Für Deutschland gilt
dies nicht: Ein Bildungsrecht
für Menschen mit Behinde-
rung existiert seit Langem
und ein Diskriminierungsver-
bot ist im Grundgesetz fest
verankert. Das muss bei der
Interpretation der UN-Behin-
dertenrechtskonvention mit-
bedacht werden, insbesonde-
re dann, wenn schulstruktu-
relle Veränderungen unter Be-

Zur deutschen Diskussion über die Sonderbeschulung:

Das Gleiche ist nicht 
immer gleich gut

rufung auf die Menschenrech-
te eingefordert werden. 

Unhaltbare 
Behauptungen 

Selbst wenn es oft behauptet
wird: Von einer Abschaffung
der Sonderschulen ist in der
Konvention an keiner Stelle
die Rede. Im Gegenteil: Es
wird sogar ausdrücklich be-
tont, dass besondere Maß-
nahmen, die behinderten
Menschen guttun, nicht als
diskriminierend angesehen
werden dürfen. Auch der viel
zitierte Artikel 24 Absatz 2 b
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verlangt lediglich, dass sich
die Unterzeichnerstaaten zu
einem inklusiven, das heißt
für alle behinderten Kinder
zugänglichen, wohnortnahen
Bildungssystem verpflichten.
Die Forderung nach einer
‘Schule für alle’ lässt sich da-
raus nicht herleiten. Das hat
auch die Kultusministerkonfe-
renz 2010 festgestellt: »Aus-
sagen zur Gliederung des
Schulwesens enthält die Kon-
vention nicht.«

Gleichwohl ruft die UN-Kon-
vention zu Recht dazu auf,
dass die Lebens- und Lernsi-
tuation behinderter Men-
schen auch hierzulande ver-
bessert werden soll. Es gilt,
soweit irgend möglich, Bil-
dungsprozesse auf einem hö-
heren Niveau als bisher anzu-
siedeln und die gesellschaftli-
che Teilhabe und Partizipation
von Menschen mit Behinde-
rung zu stärken. Insofern gibt
es viel zu tun. Ohne Zweifel ist
dabei die gemeinsame Unter-
richtung von Kindern mit und
ohne Behinderung von hohem
Wert. Und es kann im Allge-
meinen nur begrüßt werden,
wenn künftig mehr schulische
Gemeinsamkeit gelingt. Doch
dies darf nicht bedingungslos
und unter allen Umständen
geschehen, und schon gar
nicht auf Kosten der jeweils
betroffenen Kinder. Im Mittel-
punkt der Bemühungen muss
jeweils das einzelne Kind ste-
hen mit seinen individuellen
Bedürfnissen und der Frage,
unter welchen Bedingungen
es ihm am besten geht und an
welchem Ort es am besten
gefördert werden kann. Spe-
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In Zusammenhang mit der UN-Behindertenrechtskonvention wird in
Deutschland eine heftige Diskussion über die Sonderbeschulung und
das gegliederte Schulsystem geführt. Von radikaler Seite wird dabei eine
»grundsätzliche Unvereinbarkeit unseres ausgrenzenden und ausson-
dernden Regel- und Sonderschulsystems mit dem Anspruch der Konven-
tion auf vollständige Inklusion« (Brigitte Schumann, 2009) konstatiert. 
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Insgesamt spricht die Forschungslage keine eindeutige Sprache –
weder für eine gemeinsame noch für eine spezielle Beschulung.
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Die Erfahrung zeigt, was die empirische Forschung bestätigt:
Die Auflösung spezieller Einrichtungen stellt für diese Schüler
keine vertretbare Lösung dar.
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zielle Einrichtungen müssen
sich nun allerdings sehr viel
stärker legitimieren als vor
der Unterzeichnung der UN-
Konvention.

Normativer Stand-
punkt – Empirische
Wirklichkeit

Radikale Inklusionsbefürwor-
ter halten die Frage nach dem
Beschulungsort grundsätzlich
nicht für zulässig. Für sie ist
die Antwort von vornherein
klar. Die unbedingte Gemein-
samkeit aller gilt ihnen als ein
so überragendes Ziel, dass al-
les andere dagegen verblasst.
Dem liegt zugrunde, dass Be-
hinderung in erster Linie als
‘diversity’ angesehen wird: als
Teil der Unterschiedlichkeit
von Menschen, die es im Rah-
men einer begrüßenswerten
Vielfalt anzuerkennen gilt.
Der Fördergedanke gerät da-
durch zwangsläufig in den
Hintergrund, denn er geht von
einer anderen Prämisse aus:
Im Mittelpunkt seiner Auf-
merksamkeit stehen Entwick-
lungsbeeinträchtigungen, die
einer Veränderung bedürfen.
Diese Beeinträchtigungen
müssen in der Logik individu-
eller Förderung auch als sol-
che erkannt und benannt wer-
den. Wird ein normativer, sich
selbst genügender Stand-
punkt verlassen und gerät die
empirische Wirklichkeit in den
Blick, dann zeigt sich, wie
komplex die Verhältnisse sind.
Die schulische Praxis hat mit
diversen Hürden zu rechnen
und ist von zahlreichen Wider-
sprüchen durchzogen. Als Bei-
spiel dafür können die Ergeb-
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nisse der bundesweit bedeu-
tendsten Inklusionsuntersu-
chung dienen. Im sogenann-
ten Hamburger Schulversuch
wurde bereits vor mehr als ei-
nem Jahrzehnt überprüft, wie
es Kindern mit Beeinträchti-
gungen des Lernens, der emo-
tional-sozialen Entwicklung
und der Sprache bei gemein-
samer Beschulung ergeht,
wenn kein individueller För-
derbedarf erhoben wird. Es
zeigte sich, dass die emotio-
nale und soziale Integration
dieser Schüler, die zuvor nicht
im Mittelpunkt des Integrati-
ons- beziehungsweise Inklu-
sionsinteresses standen,
weitgehend gelang. »Integra-
tive Regelklassen arbeiten er-
folgreich!«, so lautete des-
halb das Résumé der For-
schergruppe. Auf der Ebene
harter Daten waren die Er-
gebnisse allerdings enttäu-
schend: »Die Negativbilanz
der Integrativen Regelklassen
ist in der Summe der Fakten
bestürzend: weniger gymna-
siale Empfehlungen, keine Re-
duzierung von Sonderschul-

überweisungen, durchgängi-
ger Leistungsrückstand der
Integrativen Regelklassen«,
so ist bei Hans Wocken zu le-
sen, einem Mitautor der Stu-
die. Zudem blieben die er-
hofften Erfolge bei Kindern
mit besonderen Lernbeein-
trächtigungen aus, ihre relati-
ve Leistungsposition ver-
schlechterte sich über die
Zeit. 

Dennoch mutiert diese zwei-
felsfrei ungünstige Befundla-
ge in Wockens Augen zu ei-
nem randständigen Phäno-
men. Sie wird in Kauf genom-
men, um ein größeres, über-
geordnetes Ziel zu retten, das
der gemeinsamen Beschu-
lung. Tapfer beharrt der Autor
darauf, dass es nicht das Ziel
von Integration oder Inklusi-
on sei, Behinderungen des
Lernens abzuschaffen. Es gel-
te in allererster Linie, sie zu
akzeptieren. Das allerdings ist
eine bemerkenswerte Positi-
on, wenn man bedenkt, dass
eine erfolgreiche Förderung
lernbeeinträchtigter Kinder
nicht gelang, ihre Potenziale
also ungenutzt blieben.

Ein Überblick über den aktu-
ellen Forschungsstand ergibt
kein klares Bild. Die vorliegen-
den Befunde sind uneinheit-
lich, zum Teil widersprüchlich
und sie werden zudem kon-
trovers diskutiert. So wurde
zum Beispiel mehrfach nach-
gewiesen, dass Kinder mit
Lernbeeinträchtigungen im

integrativen Kontext mehr
lernen, da das Anregungsni-
veau stärker ist und wohl
auch, weil höhere Leistungs-
anforderungen gestellt wer-
den als auf Sonderschulen.
Das ist ein gewichtiger Be-
fund. Dabei darf aber nicht
übersehen werden, dass die
soziale Position, die diese Kin-
der in der Klasse einnehmen,
häufig eine ungünstige ist
und sie verstärkt psychischen
Belastungen ausgesetzt sind.
Andere Untersuchungen, wie
der soeben genannte Ham-
burger Schulversuch, bestä-
tigten dies nicht. Insgesamt
spricht die Forschungslage
keine eindeutige Sprache –
weder für eine gemeinsame
noch für eine spezielle Be-
schulung. Das gilt auch für
andere Behinderungsformen,
die sich ebenfalls der schlich-
ten Logik einer Einheitslö-
sung verschließen.

Intensive Betreuung
ist häufig besser

Als besonders schwierig er-
weist sich die gemeinsame
Beschulung von Schülern, die
schwere Verhaltensstörungen
aufweisen. Häufig sind sie
massiven Ablehnungen aus-
gesetzt, geraten in Außensei-
terrollen, die sie nur schwer
ertragen können, und bleiben
in der Klasse ohne innere An-
bindung. In überschaubaren
pädagogischen Settings mit
einer intensivpädagogischen
Betreuung geht es ihnen zwar
nicht immer, aber häufig bes-
ser. Erst dort finden sie einen
Raum, in dem sie sich mit ih-
ren Schwierigkeiten ange-
nommen fühlen. Die Erfah-
rung zeigt, was die empiri-
sche Forschung bestätigt: Die
Auflösung spezieller Einrich-
tungen stellt für diese Schü-
ler keine vertretbare Lösung
dar. Denn dann bahnen sich
andere institutionelle Lösun-
gen den Weg, psychiatrische
Einrichtungen und Klinik-
schulen werden umso häufi-
ger frequentiert. 
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DER AUTOR

Forderung radikaler Inklusi-
onsverfechter: Zweigrup-
pentheorie, die behinderte
und nichtbehinderte Kinder
unterscheide, muss aufge-
geben werden.

>

Fo
to

: F
o

to
lia

Von den Kindern
aus denken

Unterschiedliche Beschulungs-
formen weisen jeweils spezifi-
sche Vor- und Nachteile auf. Es
wäre deshalb viel gewonnen,
wenn stärker von den Kindern
als von den Systemen aus ge-
dacht würde. Dann könnte je-
weils unaufgeregt im Einzel-
fall entschieden werden, für
wen der eine oder der andere
Weg vorteilhaft sein dürfte.

Die Gelassenheit, die dazu
notwendig ist, fehlt gegen-
wärtig allzu oft. »Schweizer
Langzeitstudie entzieht der
Sonderschule für Lernbehin-
derte die Legitimation«, so ist
gegenwärtig an vielen Orten
zu lesen und mitunter noch 
lauter zu hören (Michael Eck-
hart et al. 2010). Ein besseres
Beispiel dafür, dass der vorge-
fasste Wille und der Zwang,
die eigene Anschauung zu be-
stätigen, mehr zählen als die
nackte Faktenlage, lässt sich
selten finden. Dem vollmundi-
gen Deckeltext, nunmehr kön-
ne endgültig und eindeutig
über die sozialen und berufli-
chen Folgen unterschiedlicher
Beschulungsformen für Schü-
ler mit Lernbehinderungen
entschieden werden, steht ein
äußerst spärliches empiri-
sches Material gegenüber. In
weiten Teilen der Arbeit wer-
den Schüler unterschiedlicher
Beschulungsformen miteinan-
der verglichen, die ganz ver-
schiedene Ausgangslagen auf-
weisen. Die Autoren wissen
das natürlich und sie weisen
ausdrücklich darauf hin. Wirk-
lich parallelisiert ist lediglich
eine winzige Stichprobe von
jeweils 33 Schülern, im statis-
tischen Mittel sind das noch
nicht einmal zwei Kinder pro
Schweizer Kanton. Auf dieser
schmalen Datenbasis zeigt

> sich, dass die integriert be-
schulten Kinder einige Vortei-
le beim Berufsübergang und
bei der beruflichen Integrati-
on haben, auch zeigen sie ein
besseres Selbstwertgefühl
und Fähigkeitskonzept. Das ist
kein völlig überraschendes Er-
gebnis und ein weiterer,
wenngleich nur kleiner Hin-
weis darauf, dass die integra-
tive Beschulung von Schülern
mit Lernbehinderungen von
Vorteil sein kann. Wieso die-
ses, von den Forschern akri-
bisch herausgearbeitete Re-
sultat ein abschließendes Ur-
teil über das deutsche Schul-
system ermöglichen soll,
bleibt rätselhaft.

Ein ‘Neues Format’
für die Wirklichkeit? 

Eine weitere Forderung radi-
kaler Inklusionsverfechter be-
steht darin, alle personenbe-
zogenen sonderpädagogi-
schen Förderkategorien abzu-
schaffen. Sie seien diskrimi-
nierend und beschämend,
enthielten unzumutbare Eti-
kettierungen und zwängten
die Betroffenen in ein Korsett,
das ihre Individualität unter-
grabe und ihre Würde verlet-
ze. Die Zweigruppentheorie,
die behinderte und nichtbe-
hinderte Kinder unterscheide,
müsse aufgegeben werden.
Stattdessen soll Behinderung
als eine Form von Besonder-
heiten angesehen werden –
wie Geschlecht, Herkunft, Re-
ligionszugehörigkeit, sexuelle
Orientierung, Armut oder
Reichtum. Erst in diesem Rah-
men könne ein humaner Um-
gang mit behinderten Kindern
gelingen. Aus den Fesseln ei-
ner schädigenden Sonderbe-
trachtung und -behandlung
befreit, werde nunmehr ein
Leben in ‘Normalität’ möglich.
Behinderung verliert dadurch
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an Bedeutung und Gewicht,
sie wird nebensächlicher. Und
das ist durchaus so gewollt. 
Die Kritiker der sonderpäda-
gogischen Ordnung begeben
sich damit auf ein gefährli-
ches Terrain. Die Wirklichkeit
lässt sich nicht durch Dekate-
gorisierung in ein neues For-
mat pressen; und die Beson-
derheiten, die Kinder mit Be-
hinderung aufweisen, können
nicht dadurch aus der Welt
geschaffen werden, dass man
ihnen den begrifflichen Hin-
tergrund entzieht. An die Stel-
le fachlicher Kategorien, die
einen Diskurs ermöglichen,
treten zwangsläufig informel-
le, teilweise auch versteckte
Bezeichnungen, deren Folgen
kaum absehbar sind. Es darf

eine Förderplanung, die spe-
ziell auf sie abgestimmt ist.
Mit dem Einsatz von Mitteln,
die ‘unspezifisch allen’ dienen
sollen, wird ihnen am Ende
nur wenig geholfen sein.
Wenn Behinderung durch ‘Be-
griffsentsorgung’ unsichtbar
gemacht wird, bleiben behin-
derte Kinder mit ihren speziel-
len Bedürfnissen auf der Stre-
cke. Die Qualität der pädago-
gischen Arbeit sinkt, das All-
tägliche ersetzt eine fachspe-
zifische Professionalität, auf
die nicht verzichtet werden
kann.

Zweifelsfrei ist ein Mehr an
Gemeinsamkeit von behinder-
ten und nicht-behinderten
Kindern begrüßenswert. Dazu
bedarf es wohlbedachter Lö-
sungen, die vom Kindeswohl
ausgehen, dem Realitätsprin-
zip verpflichtet sind und sich
ideologischer Zuspitzungen
enthalten. Inklusionsquoten
allein sind noch kein Garant
dafür, dass die angestrebten
Ziele auch wirklich erreicht
wurden. Die Grenzen einer
unbedingten Gemeinsamkeit
sind anzuerkennen. Für viele
Kinder mag eine gemeinsame
Beschulung förderlich sein, sie
ist es aber ganz sicher nicht
für alle Schüler. Insofern wer-
den in Zukunft weniger Son-
derschulen benötigt, prinzi-
piell kann aber nicht auf sie
verzichtet werden. Doch auch
das steht bereits in der UN-
Konvention: Nicht immer wird
für jedes Kind das Gleiche
gleich gut sein. n
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Es wäre gewonnen, wenn stärker von den Kindern
als von den Systemen aus gedacht würde.

bezweifelt werden, dass Kin-
dern mit einer Behinderung
dadurch geholfen wird, dass
nicht mehr benannt werden
soll, was für ihre Eltern und
zumeist auch sie selbst offen-
sichtlich ist. 

‘Begriffentsorgung’
macht Behinderung
nur unsichtbar? 

Ein folgenschwerer Irrtum
liegt auch in der Annahme,
die Qualität der pädagogi-
schen Förderung ließe sich
steigern, indem auf eine ein-
schlägige, auf das einzelne
Kind bezogene Fachlichkeit
verzichtet wird. So wün-
schenswert auch eine verbes-
serte Unterrichtsarbeit vor
Ort im Sinne aller Kinder ist:
Kinder mit Behinderung brau-
chen auch etwas Besonderes,
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